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(54)  Vorrichtung  zum  Austragen  von  selbstabbindendem  Klebstoff 

(57)  Eine  Vorrichtung  zum  Austragen  von  selbstab- 
bindendem  Klebstoff  umfasst  einen  Zuführraum  (25)  mit 
mindestens  einer  Austrittsöffnung  und  ein  schneckenar- 
tiges  Fördermittel  (30,38),  um  den  Klebstoff  aus  dem 
Zuführraum  durch  die  Austrittsöffnung  hindurch  zu  trei- 
ben.  Das  Fördermittel  besteht  aus  einer  Zylinder- 
schnecke  (30)  mit  Spielpassung  in  einem  Zylinderkanal 
(24),  wobei  die  Zylinderschnecke  einen  Schnecken- 
gang  mit  einem  glatten  rundlichen  Querschnittprofil  auf- 
weist.  Dadurch  wird  beim  Austragen  des  Klebstoffes  die 
Erzeugung  von  Druck  auf  den  Klebstoff  und  die  Erwär- 
mung  des  Klebstoffes  sowie  das  Hängenbleiben  von 
Klebstoffresten  in  der  Austragsvorrichtung  weitgehend 
verhindert,  so  dass  die  Vorrichtung  insbesondere  auch 
zum  Austragen  von  Klebstoff  für  Bodenbeläge  geeignet 
ist. 
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Beschreibung 

Technisches  Gebiet 

[0001]  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Vorrich-  s 
tung  zum  Austragen  von  selbstabbindendem  Klebstoff, 
die  insbesondere  zum  Austragen  von  Klebstoff  für 
Bodenbeläge  geeignet  ist. 

Stand  der  Technik  10 

[0002]  Beim  Verlegen  insbesondere  von  Parkett  oder 
von  anderen  im  wesentlichen  luftundurchlässigen 
Bodenbelägen  ist  zum  Verleimen  der  Bodenbeläge  auf 
dem  Unterlagsboden  die  Verwendung  eines  selbstab-  15 
bindenden  Klebstoffes  erforderlich.  Unter  einem  selbst- 
abbindenden  Klebstoff  wird  im  folgenden  ein  Klebstoff 
verstanden,  bei  dem  das  Abbinden  ohne  Zusatz  einer 
weiteren  Klebstoffkomponente  (wie  z.B.  eines  Härters) 
von  selbst  einsetzt.  Selbstabbindende  Klebstoffe  20 
gemäss  dieser  Definition  umfassen  somit  Einkompo- 
nentenklebstoffe  und  bereits  gemischte  Zwei-  oder 
Mehrkomponentenklebstoffe. 
[0003]  Zum  Verlegen  von  Bodenbelägen,  wie  bei- 
spielsweise  Parkett  oder  Auslegeteppichen,  die  auf  dem  25 
Unterlagsboden  festzukleben  sind,  muss  zunächst  ein 
Klebstoff  auf  dem  Unterlagsboden  ausgetragen  wer- 
den.  Anschliessend  muss  der  Klebstoff  u.U.  noch  mit 
einem  Spachtel  fein  verteilt  werden,  um  eine  möglicht 
gleichmässige  Klebstoffschicht  auf  dem  Unterlagsbo-  30 
den  zu  erreichen.  Danach  werden  die  zu  verlegenden 
Bodenbelagsplatten  oder  -Bahnen  auf  der  Klebstoff- 
schicht  ausgelegt.  Meistens  müssen  sie  dann  noch  ein 
wenig  verschoben  und/oder  u.U  sogar  noch  zugeschnit- 
ten  werden,  bevor  sie  endgültig  an  der  vorgesehenen  35 
Stelle  auf  dem  Unterlagsboden  positioniert  werden  kön- 
nen,  um  anschliessend  durch  ein  Abbinden  und/oder 
Aushärten  des  Klebstoffes  fest  mit  dem  Unterlagsboden 
verbunden  zu  werden. 
[0004]  Dies  bedeutet,  dass  der  Klebstoff  nach  dem  40 
Ausbringen  auf  den  Unterlagsboden  noch  eine  Weile 
verarbeitbar  bleiben  muss.  Insbesonere  zum  Verlegen 
von  Parkettplatten,  bei  dem  ein  besonders  exaktes  und 
demzufolge  manchmal  zeitaufwendiges  Verlegen  der 
Platten  erfordert,  ist  es  wünschenswert,  dass  das  45 
Abbinden  des  Klebstoffes  erst  ungefähr  15  bis  30  Minu- 
ten  nach  dem  Ausbringen  des  Klebstoffes  einsetzt. 
[0005]  Bei  den  meisten  bekannten  selbstabbinden 
Klebstoffen  hängt  das  Einsetzen  des  Abbindeprozesses 
nicht  nur  von  der  Zeitdauer  seit  dem  Ausbringen  oder  -  so 
im  Falle  von  Mehrkomponentenklebstoffen  -  seit  dem 
Mischen  des  Klebstoffes  ab,  sondern  in  wesentlichem 
Masse  auch  von  der  Art  der  Verarbeitung  des  Klebstof- 
fes.  So  können  insbesondere  die  Ausübung  von  Druck 
auf  den  Klebstoff  und/oder  die  Erwärmung  des  Kleb-  ss 
Stoffes  das  Einsetzen  des  Abbindens  wesentlich 
beschleunigen.  Zudem  setzt  bei  vielen  Klebstoffen  der 
Abbindeprozess,  wenn  er  einmal  lokal  an  einer  Stelle  im 

Klebstoff  eingesetzt  hat,  auch  in  der  Umgebung  dieser 
Stelle  ein.  Das  Einsetzen  des  Abbindeprozesses  kann 
dann  mit  einer  Kettenreaktion  verglichen  werden,  die 
nur  lokal  initialisiert  zu  werden  braucht  und  sich  dann  im 
ganzen  Klebstoff  ausbreitet. 
[0006]  Sämtliche  bisher  bekannten  motorisch  betreib- 
baren  Klebstoffaustragsvorrichtungen  (u.a.  auch  Kleb- 
stoffaustragsvorrichtungen  nach  der  in  EP-0  445  951 
beschriebenen  Art)  sind  zum  Austragen  von  selbstab- 
bindendem  Klebstoff  für  Bodenbeläge  nicht  geeignet, 
da  sie  beim  Ausbringen  der  für  Bodenbeläge  gebräuch- 
lichen  Klebstoffe  ein  vorzeitiges  Abbinden  dieser  Kleb- 
stoffe  auslösen.  Das  vorzeitige  Abbinden  wird  entweder 
durch  eine  übermässige  Druckanwendung  auf  den 
Klebstoff,  durch  eine  (u.a.  reibungsbedingte)  Erwär- 
mung  des  Klebstoffes  oder  durch  Reste  von  in  der  Kleb- 
stoffaustragsvorrichtung  hängengebliebenem  Klebstoff 
ausgelöst,  bei  denen  das  Abbinden  bereits  eingesetzt 
hat. 
[0007]  Deshalb  wird  zum  Verlegen  von  Parkett  oder 
anderen  luftundurchlässigen  Bodenbelägen  der  Kleb- 
stoff  nach  wie  vor  von  Hand  auf  den  Unterlagsboden 
ausgetragen  und  danach  mit  einer  geeigneten  Spach- 
telvorrichtung,  wie  sie  beispielsweise  in  der  Schweizer 
Patentschrift  CH-675  890  beschrieben  wird,  verstri- 
chen.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  dies  -  ins- 
besondere  bei  grossflächigen  Böden  -  mühsam, 
zeitaufwendig  und  somit  kostspielig  ist. 

Darstellung  der  Erfindung 

[0008]  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  die 
Bereitstellung  einer  u.a.  auch  motorisch  betreibbaren 
Vorrichtung  zum  Austragen  von  selbstabbindendem 
Klebstoff,  die  beim  Austragen  die  Erzeugung  von  Druck 
auf  den  Klebstoff  und  die  Erwärmung  des  Klebstoffes 
möglichst  vermeidet  und  das  Hängenbleiben  von  Kleb- 
stoffresten  in  der  Austragsvorrichtung  weitgehend  ver- 
hindert,  so  dass  die  Vorrichtung  auch  zum  Austragen 
von  Klebstoff  für  Bodenbeläge  geeignet  ist. 
[0009]  Die  Lösung  der  Aufgabe  ist  Gegenstand  des 
unabhängigen  Patentanspruchs. 
[0010]  Gemäss  der  Erfindung  weist  eine  Vorrichtung 
zum  Austragen  von  selbstabbindendem  Klebstoff  einen 
Zuführraum  mit  mindestens  einer  Austrittsöffnung  und 
ein  schneckenartiges  Fördermittel  auf  um  den  Klebstoff 
aus  dem  Zuführraum  durch  die  Austrittsöffnung  hin- 
durch  zu  treiben,  wobei  das  Fördermittel  eine  Zylinder- 
schnecke  mit  Spielpassung  in  einem  Zylinderkanal  ist 
und  die  Zylinderschnecke  wenigstens  einen  Schnek- 
kengang  mit  einem  glatten  rundlichen  Querschnittprofil 
aufweist. 
[001  1  ]  Unter  einem  glatten  rundlichen  Querschnittpro- 
fil  ist  ein  Querschnittprofil  zu  verstehen,  dessen  Profilli- 
nie  aus  runden  (d.h.  gekrümmten)  Linien  und  allenfalls 
aus  geraden  Linien  zusammengesetzt  ist,  wobei  nach 
mathematischer  Definition  die  Profillinie  die  Form  eines 
Graphen  einer  stetigen  Funktion  mit  einer  stetiger  Ablei- 

2 



3 EP  0  962  607  A1 4 

tung  hat.  Das  bedeutet,  dass  die  Profillinie  weder 
Sprünge  noch  Ecken  aufweist. 
[001  2]  Als  Zylinderschnecke  wird  eine  Schnecke  mit 
einem  Schneckenkopf  bezeichnet,  dessen  Enveloppe 
eine  zylindrische  Form  aufweist.  Der  Schneckenkopf  ist 
derjenige  Teil  der  Schnecke,  auf  dem  mindestens  ein 
Schneckengang  ausgebildet  ist.  Als  Zylinderkanal  wird 
ein  Kanal  mit  einer  hohlzylindrischen  Innenfläche 
bezeichnet.  Unter  einer  Zylinderschnecke  mit  Spielpas- 
sung  in  einem  Zylinderkanal  ist  eine  Anordnung  aus 
einer  Zylinderschnecke  und  einem  Zylinderkanal  zu  ver- 
stehen,  wobei  der  Schneckenkopf  der  Zylinderschnecke 
mit  Spielpassung  im  Zylinderkanal  angeordnet  ist. 
[001  3]  Im  Gegensatz  zu  bekannten  Klebstoffaustrags- 
vorrichtungen  mit  schneckenartigen  Fördermitteln,  bei 
denen  die  Schnecke  sowohl  zum  Mischen  des  Klebstof- 
fes  als  auch  zum  Fördern  des  Klebstoffes  dient,  hat  die 
erfindungsgemässe  Zylinderschnecke  einzig  die 
Augabe,  den  Klebstoff  zu  fördern.  Die  Erzeugung  einer 
turbulenten  Klebstoff  Strömung,  wie  dies  zum  Mischen 
erforderlich  ist,  ist  bei  der  erf  indungsgemässen  Vorrich- 
tung  nicht  nötig.  Des  weiteren  kann  die  erfindungsge- 
mässe  Förderschnecke  -  da  kein  Mischen  erforderlich 
ist  -  äusserst  kurz  ausgebildet  sein  (für  ein  gründliches 
Mischen  des  Klebstoffes  wäre  eine  lange,  den  Zuführ- 
raum  möglichst  vollständig  erfassende  Schnecke  wün- 
schenswert).  Indem  gemäss  der  Erfindung  die 
Funktionen  des  Mischens  und  des  Förderns  des  Kleb- 
stoffes  vollständig  getrennt  sind,  kann  die  erfindungsge- 
mässe  Klebstoffauftragsvorrichtung  kompromisslos  für 
das  Fördern  des  Klebstoffes  optimiert  werden. 
[0014]  Gemäss  der  Erfindung  wird  zum  Austragen 
des  Klebstoffes  die  Zylinderschnecke  um  die  Zylinder- 
achse  im  Zylinderkanal  zur  Drehung  angetrieben. 
Dadurch  wird  der  Klebstoff  aus  dem  Zuführraum  durch 
den  Zylinderkanal  hindurch  und  anschliessend  aus  der 
Austrittsöffnung  hinaus  getrieben.  Die  Anordnung  aus 
Zylinderschnecke  und  Zylinderkanal  wirkt  als  effizienter 
Schneckenförderer.  Der  Schneckengang  ist  in  Form 
einer  wendelartigen  Nut  mit  glattem  rundlichem  Quer- 
schnittprofil  auf  der  Zylinderfläche  der  Schnecke  ausge- 
bildet.  Die  glatte,  rundliche  Innenfläche  der  Nut  bewirkt, 
dass  beim  Austragen  des  Klebstoffes  die  Erzeugung 
von  übermässigem  Druck  auf  den  Klebstoff  oder  die 
übermässige  Erwärmung  des  Klebstoffes  (z.B.  auf- 
grund  von  Reibung)  weitgehend  vermieden  wird. 
Zudem  sorgt  die  glatte  rundliche  Innenfläche  der  Nut 
beim  Austragen  des  Klebstoffes  auch  für  eine  weitge- 
hend  homogene  Strömung  des  Klebstoffes  im  Schnek- 
kengang,  so  dass  keine  Klebstoffreste  in  der 
Austragsvorrichtung  hängen  bleiben. 
[0015]  Obwohl  in  den  nachfolgenden  Beispielen  die 
Funktion  und  Verwendung  der  erfindungsgemässen 
Austragsvorrichtung  stets  im  Zusammenhang  mit  dem 
Austragen  von  Klebstoff  beschrieben  wird,  versteht  es 
sich  von  selbst,  dass  die  erfindungsgemässe  Vorrich- 
tung  auch  für  andere  selbsthärtende  pastöse  Materia- 
lien  in  vorteilhafter  Weise  verwendbar  ist. 

[0016]  Vorzugsweise  ist  der  Zylinderkanal  im  Zuführ- 
raum  in  unmittelbarer  Nähe  der  Austrittsöffnung  ange- 
ordnet  ist.  Weiter  wird  bevorzugt,  dass  die  gesamte 
Querschnittfläche  der  dem  Zylinderkanal  zugeordneten 

5  einen  oder  mehreren  Austrittsöffnungen  im  Bereich  zwi- 
schen  einem  Zehntel  und  einem  Fünfzigstel  der  Quer- 
schnittfläche  des  Zylinderkanals  misst.  Vorzugsweise 
misst  diese  gesamt  Querschnittfläche  der  Austrittsöff- 
nungen  ungefähr  1/25  der  Querschnittfläche  des  Zylin- 

10  derkanals. 
[0017]  Die  Länge  der  Austrittsöffnung  liegt  vorteilhaf- 
terweise  im  Bereich  zwischen  im  einem  Drittel  und 
einem  Zehntel  der  Länge  des  Zylinderkanals.  Vorzugs- 
weise  misst  die  Länge  der  Austrittsöffnung  ungefähr 

15  einen  Sechstel  der  Zylinderkanallänge. 
[0018]  Bein  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung  umfasst  die  Zylinderschnecke  einen  den 
Schneckengang  aufweisenden  zylindrischen  Schnek- 
kenkopf  und  eine  Schneckenwelle  mit  im  wesentlichen 

20  glatter  Oberfläche.  Die  Länge  des  Schneckenkopfes  in 
axialer  Richtung  liegt  vorteilhafterweise  im  Bereich  zwi- 
schen  dem  halben  und  der  doppelten  Zylinderkanal- 
durchmesser,  wobei  eine  ungefähr  dem 
Zylinderkanaldurchmesser  entsprechende  Schnecken- 

25  kopflänge  bevorzugt  wird.  Die  Länge  des  Zylinderka- 
nals  kann  im  Bereich  zwischen  dem  halben  und  dem 
doppelten  Zylinderkanaldurchmesser  liegen,  wobei 
eine  Länge  von  ungefähr  dem  0.8-fachen  Durchmesser 
bevorzugt  wird. 

30  [0019]  Die  Steigung  des  Schneckenganges  Schnek- 
kenganges  pro  Windung  kann  zwischen  dem  halben 
und  dem  dreifachen  Zylinderkanaldurchmesser  liegen, 
wobei  eine  Steigung  von  ungefähr  4/3  des  Zylinderka- 
naldurchmessers  bevorzugt  wird. 

35  [0020]  In  der  Stirnseite  der  Schnecke  kann  an  deren 
Umfang  entlang  eine  bogenförmiger  Fortsetzungsnut 
des  Schneckenganges  ausgebildet  ist. 
[0021  ]  Eine  weitere  bevorzugte  Ausführungsform  der 
Erfindung  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  die 

40  Schnecke  mit  zwei  Schneckengängen  versehen  ist,  die 
nach  Art  einer  Zweifachwindung  angerodnet  sind. 
[0022]  Weiter  kann  die  Klebstoffaustragsvorrichtung 
gemäss  der  Erfindung  eine  Reihe  von  Schnecken  auf- 
weisen,  wobei  benachbarte  Schnecken  jeweils  mit 

45  gegenläufigen  Schneckengängen  ausgebildet  sind. 
[0023]  Die  Austragsvorrichtung  kann  auch  einen 
Motor  umfassen,  um  die  Schnecken  zur  Drehung  anzu- 
treiben.  Weiter  kann  die  Austragsvorrichtung  Antriebs- 
mittel  zum  Verschieben  der  Vorrichtung  auf  dem  Boden 

so  aufweisen,  die  mit  dem  Motor  für  den  Schneckenantrieb 
gekoppelt  sind,  um  das  Austragen  einer  gleichmässigen 
Klebstoffschicht  auf  dem  Boden  zu  ermöglichen. 
[0024]  Die  nachfolgende  detaillierte  Beschreibung  der 
vorliegenden  Erfindung  dient  in  Verbindung  mit  den  bei- 

55  liegenden  Zeichnungen  nur  als  Beispiel  für  ein  besse- 
res  Verständnis  der  Erfindung  und  ist  nicht  als 
Einschränkung  des  Schutzbereichs  der  Patentansprü- 
che  aufzufassen.  Für  den  Fachmann  sind  aus  der  nach- 
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folgenden  Beschreibung  in  Verbindung  mit  den 
beiliegenden  Zeichnungen  und  der  Gesamtheit  der 
Patentansprüche  weitere  vorteilhafte  Ausführungsarten 
und  Merkmalskombinationen  ohne  weiteres  erkennbar, 
die  jedoch  immer  noch  innerhalb  des  Bereichs  der  vor-  5 
liegenden  Erfindung  liegen. 

Kurze  Beschreibung  der  Zeichnungen 

[0025]  Die  Zeichnungen  stellen  bevorzugte  Ausfüh-  10 
rungsarten  der  vorliegenden  Erfindung  dar.  Es  zeigen: 

Fig.  1  in  vereinfachter,  teilweise  geschnittener  Dar- 
stellung  von  der  Seite  eine  Teilansicht  einer 
Klebstoffaustragsvorrichtung  gemäss  einer  15 
bevorzugten  Ausführungsart  der  Erfindung; 

Fig.  2  eine  vereinfachte,  teilweise  geschnittene 
Teilansicht  von  vorne  auf  den  Austragskopf 
der  Klebstoffaustragsvorrichtung  aus  der  20 
Figur  1  ; 

Fig.  3  in  einer  teilweise  geschnittenen  Ansicht  von 
der  Seite  eine  Zylinderschnecke  für  eine 
Klebstoffaustragsvorrichtung  gemäss  einer  25 
bevorzugten  Ausführungsart  der  Erfindung; 

Fig.  4  eine  Frontalansicht  von  unten  auf  eine  Zylin- 
derschnecke  aus  der  Figur  3; 

30 
Fig.  5  in  einer  teilweise  geschnittenen  Seitenan- 

sicht  eine  Zylinderschnecke  für  eine  Kleb- 
stoffaustragsvorrichtung  gemäss  einer 
weiteren  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung;  35 

Fig.  6  eine  Frontalansicht  von  unten  auf  eine  Zylin- 
derschnecke  aus  der  Figur  5. 

[0026]  Grundsätzlich  sind  in  den  Figuren  gleiche  Teile  40 
mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung 

[0027]  Die  in  Teilansichten  in  den  Figuren  dargestell-  45 
ten  erfindungsgemässen  Klebstoffaustragsvorrichtun- 
gen  umfassen  ein  Gestell,  an  welchem  eine 
Haltevorrichtung  für  einen  den  auszutragenden  Kleb- 
stoff  enthaltenden  Klebstoffspeicherbehälter  angeord- 
net  ist.  Die  Haltevorrichtung  umfasst  eine  in  der  so 
Betriebsposition  der  Austragsvorrichtung  als  Boden  des 
Klebstoff  speicherbehälters  dienende  deckelartige  Platt- 
form  12.  Am  Gestell  ist  weiter  ein  Austragskopf  10  zum 
Austragen  des  Klebstoffes  angebracht.  Die  Bodenplatt- 
form  12  weist  ungefähr  in  der  Mitte  eine  Öffnung  auf,  ss 
welche  über  eine  trichterförmige  Klebstoffzuführeinrich- 
tung  14  für  die  Zuführung  des  Klebstoffes  vom  Kleb- 
stoffspeicherbehälter  zum  Austragskopf  10  zu  letzterem 

führt.  Die  aus  der  Haltevorrichtung,  dem  Austragskopf 
10  und  der  Klebstoffzuführeinrichtung  14  gebildete 
Anordnung  ist  um  180  Grad  um  eine  horizontale 
Schwenkachse  schwenkbar  am  Gestell  angeordnet. 
[0028]  Zum  Beladen  der  Austragsvorrichtung  mit 
einem  gefüllten  Klebstoffspeicherbehälter  wird  die 
Anordnung  derart  geschwenkt,  dass  die  deckelartige 
Plattform  12  nach  oben  zu  liegen  kommt.  In  dieser 
Ladeposition  wird  dann  ein  Klebstoffspeicherbhälter  in 
Form  eines  handelsüblichen  Klebstoffkübels  mittels  der 
Haltevorrichtung  an  der  Austragsvorrichtung  befestigt. 
Falls  es  sich  beim  Klebstoff  um  einen  Zwei-  oder  Mehr- 
komponentenklebstoff  handelt  werden  die  Klebstoff- 
komponenten  vor  dem  Anbringen  des  Kübels  an  der 
Austragsvorrichtung  gemischt.  Anschliessend  wird  der 
Deckel  des  Kübels  entfernt  und  der  Kübel  mit  der  dek- 
kelartigen  Plattform  12  erneut  verschlossen.  Die  dek- 
kelartige  Plattform  12  ist  entsprechend  ausgebildet, 
damit  sie  für  handelsübliche  Klebstoffkübel  quasi  als 
dicht  schliessender  Deckel  12  dienen  kann.  Nachdem 
der  Klebstoffkübel  mit  der  deckelartigen  Plattform  12 
verschlossen  ist,  wird  die  schwenkbare  Anordnung  um 
ungefähr  1  80  Grad  in  die  Betriebsposition  geschwenkt, 
so  dass  die  Plattform  12  nun  als  Boden  12  des  Kleb- 
stoffspeicherbehälters  im  wesentlichen  unterhalb  des 
Klebstoffes  zu  liegen  kommt.  In  dieser  Betriebsposition 
wird  der  Klebstoff  im  wesentlichen  durch  die  Schwer- 
kraft  vom  Klebstoffkübel  durch  die  Öffnung  in  der 
Bodenplattform  12  hindurch  und  über  die  trichterför- 
mige  Klebstoffzuführeinrichtung  14  zum  Austragskopf 
10  gefördert.  Die  Klebstoffzuführeinrichtung  14  mündet 
von  hinten  in  eine  rückseitige  Wand  des  trogförmigen 
Gehäuseteils  1  8  des  Austragskopfes  1  0  der  Klebstoff- 
austragsvorrichtung. 
[0029]  Der  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellte  Auf- 
tragskopf  10  umfasst  im  wesentlichen  ein  Getriebeteil 
16,  ein  trogförmiges  Gehäuseteil  18,  ein  Düsenteil  20 
und  dreizehn  Zylinderschnecken  30.1  -30.13.  Dastrog- 
förmige  Gehäuseteil  18  (im  folgenden  auch  als  Trogteil 
18  bezeichnet)  und  das  den  Deckel  des  Troges  18  bil- 
dende  Getriebeteil  16  begrenzen  einen  im  wesentlichen 
geschlossenen  Hohlraum  25,  der  im  folgenden  als 
Zuführraum  25  bezeichnet  wird. 
[0030]  Das  Trogteil  18  hat  im  wesentlichen  die  Form 
eines  quaderförmigen  Troges  mit  einem  rechteckigen 
Grundriss.  Das  Trogteil  18  weist  eine  rückseitige  Wand 
oder  Rückwand,  zwei  Seitenwände,  eine  Vorderwand 
und  einen  Boden  auf,  die  miteinander  zu  einem  Trog 
verbunden  sind.  Das  Trogteil  18  ist  in  für  den  Maschi- 
nenbau  üblicher  Art  aus  Metall  gefertigt  (wie  übrigens 
auch  das  Gehäuse  des  Getriebeteils  16,  die  Zahnräder 
40.1  -  40.13  des  Getriebeteils  16,  das  Düsenteil  20  und 
die  Zylinderschnecken  30.1  -  30.13).  Das  Trogteil  18 
kann  aus  dem  Vollen  bearbeitet,  aus  den  mittels 
Schweissens  verbundenen  Wänden  und  dem  Boden 
zusammengesetzt  oder  auf  andere  geeignete  Art  gefer- 
tigt  sein.  In  der  Rückwand  des  Trogteils  18  sind  eine 
oder  mehrere  Zuführöffnungen  angeordnet,  an  deren 
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Aussenseiten  die  oben  erwähnte  Klebstoffzuführein- 
richtung  1  4  angeschlossen  ist. 
[0031]  Der  Boden  des  Trogteils  18  ist  mit  dreizehn 
zylindrischen  Bohrungen  24.1  -  24.13  versehen.  Die 
Bohrungen  24.1  -  24.13  sind  im  wesentlichen  in  regel- 
mässigen  Abständen  auf  der  ganzen  Länge  entlang  der 
Mittellinie  zwischen  der  Rückwand  und  der  Vorderwand 
des  Trogteils  18  angeordnet.  Der  Durchmesser  der 
Bohrungen  24.1  -  24.13  ist  derart  bemessen,  dass  die 
nachfolgend  beschriebenen  Zylinderschnecken  30.1  - 
30.13  mit  Spielpassung  in  den  Bohrungen  24.1  -  24.13 
aufnehmbar  sind  und  in  ihnen  drehbar  geführt  werden. 
Bei  dem  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  haben  die  Bohrungen  24.1  -  24.13  einen 
Durchmesser  von  ungefähr  18  mm.  Der  Boden  des 
Trogteils  18  ist  ungefähr  15  mm  dick,  somit  misst  die 
Länge  der  Bohrungen  24.1  -  24.13  bzw.  die  Länge  oder 
Höhe  der  Zylinderkanäle  24.1  -  24.13  auch  ungefähr  15 
mm.  Die  Bohrungen  24.1  -  24.13  im  Trogboden  dienen 
als  Zylinderkanal  24.1  -  24.13  für  die  Zylinderschnecken 
30.1  -  30.13,  um  in  Zusammenwirkung  mit  diesen  als 
Fördermittel  zum  Austragen  des  Klebstoffes  aus  dem 
Zuführraum  25  im  Austragskopf  10  zu  dienen. 
[0032]  Der  Zuführraum  25  des  Austragskopf  es  1  0  wird 
oben  durch  das  einen  Deckel  für  den  Trog  bildende 
Getriebeteil  16  abgeschlossen.  Das  Getriebeteil  16 
umfasst  ein  quaderförmiges  Getriebegehäuse,  in  des- 
sen  hohlem  Innenraum  in  einer  Reihe  entlang  der 
längsseitigen  Mittellinie  des  Getriebegehäuses  die  obe- 
ren  Enden  der  Schneckenwellen  38.1  -  38.13  je  um  die 
Schneckenachse  drehbar  gelagert  sind.  An  jeder 
Schneckenwelle  38.1  -  38.13  ist  je  ein  identisches 
Zahnrad  40.1  -  40.13  drehfest  angebracht.  Die  Zahnrä- 
der  40.1  -  40.13  von  benachbarten  Schneckenwellen 
38.1  -  38.13  sind  jeweils  miteinander  im  Eingriff. 
Dadurch  wird  eine  Getriebeanordnung  gebildet  die 
bewirkt,  dass  sich  die  in  einer  Reihe  im  Austragskopf  10 
angeordneten  Schnecken  30.1  -  30.13  je  mit  gleicher 
Drehzahl  um  ihre  Achsen  drehen,  wobei  benachbarte 
Schnecken  30.1  -  30.13  je  gegenläufig  drehen.  Für  den 
Antrieb  der  Getriebeanordnung  ist  eine  der  Schnecken- 
wellen  mit  einer  Verlängerung  nach  oben  versehen, 
welche  als  Wellenzapfen  45  durch  das  Getriebege- 
häuse  geführt  ist  und  so  eine  Antriebswelle  45  auf  der 
Oberseite  des  Getriebegehäuses  bildet.  Diese 
Antriebswelle  45  wird  für  den  Betrieb  der  Austragsvor- 
richtung  durch  geeignete  Antriebsmittel  zur  Drehung 
angetrieben,  wodurch  die  Zylinderschnecken  30.1  - 
30.13  im  Austragskopf  10  in  Drehung  gesetzt  werden 
und  dadurch  das  Austreiben  des  Klebstoffes  bewirken. 
[0033]  An  der  Unterseite  des  Trogteils  18  ist  ein  plat- 
tenförmiges  Düsenteil  20  angebracht,  welches  den 
unteren  Abschluss  des  Austragskopfes  10  bildet.  Das 
Düsenteil  20  ist  mit  sechsundzwanzig  identischen  Boh- 
rungen  22.1  -  22.26  versehen,  die  als  Austrittsöffnun- 
gen  22.1  -  22.26  oder  Austrittsdüsen  22.1  -  22.26  für 
den  Klebstoff  dienen.  Bei  den  in  den  Figuren  dargestell- 
ten  Ausführungarten  der  Erfindung  sind  die  Bohrungen 

oder  Düsen  22.1  -  22.26  entlang  der  längsparallelen 
Mittellinie  des  Düsenteils  20  angeordnet.  Beim  zusam- 
mengesetzten  Austragskopf  10  sind  jeweils  zwei  Aus- 
trittsdüsen  22.1,  22.2  direkt  unterhalb  eines 

5  Zylinderkanals  24.1  auf  einem  Durchmesser  des  Zylin- 
derkanals  24.1  und  symmetrisch  bezügliche  der  Achse 
des  Zylinderkanals  24.1  angeordnet.  Bei  dem  in  den 
Figuren  1  und  2  dargestellten  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  hat  das  plattenförmige  Düsenteil  20  eine 

10  Dicke  von  ungefähr  3  mm.  Somit  misst  die  Länge  der 
Düsen  22.1  -  22.26  auch  ungefähr  3  mm.  Der  Durch- 
messer  der  die  Austrittsdüsen  bildenden  Bohrungen 
22.1  -  22.26  misst  bei  dem  in  den  Figuren  1  und  2  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispiel  ungefähr  2.5  mm. 

15  [0034]  Das  Getriebeteil  16,  das  Trogteil  18  und  das 
Düsenteil  20  sind  mittels  Verschraubungen  wahlweise 
lösbar  miteinander  verbunden.  Dadurch  wird  ein  einfa- 
ches  Zerlegen  des  Austragskopfes  10  zu  Reinigungs- 
zwecken  gewährleistet. 

20  [0035]  Bei  dem  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  sind  im  Austrags- 
kopf  10  dreizehn  Zylinderschnecken  30.1  -  30.13  ange- 
ordnet.  Bei  anderen  Ausführungsarten  der  Erfindung 
können  -  je  nach  gewünschter  Länge  des  Austragskop- 

25  fes  10,  welche  die  Breite  der  Bahn  bestimmt,  auf  wel- 
cher  der  Klebstoff  ausgetragen  wird  -  ebensogut  auch 
andere  Schneckenanzahlen  verwendet  werden. 
[0036]  Die  Zylinderschnecken  30.1  -  30.13  weisen  je 
eine  Schneckenwelle  38  mit  im  wesentlichen  glatter 

30  Oberfläche  und  einen  zylindrischen  Schneckenkopf  32 
auf,  in  welchem  der  oder  die  Schneckengänge  ausge- 
bildet  sind.  Die  Schneckenwelle  38  und  der  Schnecken- 
kopf  32  sind  fest  miteinander  verbunden.  Bei  den  in  den 
Figuren  dargestellten  Ausführungsbeispielen  sind  die 

35  aus  Schneckenkopf  32  und  Welle  38  bestehenden 
Schnecken  30.1  -  30.13  je  einstückig  angefertigt.  Bei 
anderen  Ausführungsarten  der  Erfindung  können  die 
Schnecken  30.1  -  30.13  jedoch  auch  aus  mehreren 
Stücken  zusammengesetzt  sein. 

40  [0037]  Die  im  Betriebszustand  der  Austragsvorrich- 
tung  oberen  Enden  der  Schneckenwellen  38  sind  dreh- 
bar  im  Getriebeteil  16  des  Austragskopfes  10  gelagert 
und  werden  durch  die  Getriebeanordnung  zur  Drehung 
angetrieben.  Der  mittlere  Teil  der  Schneckenwellen  38 

45  führt  im  wesentlichen  über  die  ganze  Höhe  des  Zuführ- 
raumes  25  im  Austragskopf  10  hindurch.  An  den  unte- 
ren  Enden  der  Schneckenwellen  38  ist  jeweils  ein 
zylindrischer  Schneckenkopf  32  angeordnet.  Jeder 
Schneckenkopf  32  dreht  sich  mit  Spielpassung  im 

so  wesentlichen  berühungsfrei  in  einem  als  Bohrung  24.1  - 
24.13  im  Boden  des  Trogteils  18  ausgebildeten  zuge- 
ordneten  Zylinderkanal  24.1  -  24.13,  wobei  sich  das 
stirnseitige  untere  Ende  des  Schneckenkopfes  32  in 
geringem  Abstand  im  wesentlichen  berührungsfrei  über 

55  dem  plattenförmigen  Düsenteil  20  dreht.  Benachbarte 
Schnecken  30.1  -  30.13  (die  sich  wie  oben  erwähnt  je 
gegenläufig  drehen)  sind  je  mit  gegenläufigen  Schnek- 
kengängen  am  Schneckenkopf  32  versehen,  damit  sie 
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bei  angetriebener  Austragsvorrichtung  den  Klebstoff 
jeweils  in  Bezug  auf  die  parallelen  Schneckenachsen  in 
die  selbe  axiale  Richtung  fördern. 
[0038]  In  den  Figuren  3  und  4  ist  eine  erste  Ausfüh- 
rungsart  einer  Zylinderschnecke  30.1  für  eine  erfin- 
dungsgemäss  Klebstoffaustragsvorrichtung  dargestellt. 
Der  zylindrische  Schneckenkopf  32  der  in  den  Figuren  3 
und  4  dargestellten  Zylinderschnecke  30.1  ist  mit  bloss 
einem  einzigen  Schneckengang  34  versehen.  Der 
Schneckengang  34  in  Form  einer  wendeiförmig  auf  der 
Umfangswand  des  Zylinders  ausgebildeten  Nut  34 
weist  ein  glattes  rundliches  Querschnittprofil  aus.  Die 
Profillinie  dieses  Querschnittes  ist  U-förmig  ausgebildet 
mit  einem  halbkreisbogenförmigen  Basisabschnitt  an 
der  Nutbasis  und  zwei  knickfrei  anschliessenden  gerad- 
linigen  Seitenabschnitten.  Der  Halbkreisbogen  des 
Basisabschnittes  hat  einen  Radius  von  ungefähr  4  mm. 
Die  an  den  Halbkreisbogen  anschliessenden  geradlini- 
gen  Seitenabschnitte  des  Nut-Querschnittprofils  sind 
ungefähr  2  mm  hoch.  Der  in  den  Figuren  3  und  4  darge- 
stellte  zylindrische  Schneckenkopf  32  hat  eine  Höhe 
bzw.  eine  Länge  in  axialer  Richtung  von  ungefähr  18 
mm  und  einen  Durchmesser  von  ebenfalls  ungefähr  18 
mm.  Die  Steigung  des  Schneckenganges  34  beträgt 
ungefähr  24  mm  pro  Windung.  Der  schräge  Schnecken- 
gang  34  verläuft  somit  bloss  für  ungefähr  3A  eines  vollen 
Kreisumfangs  auf  der  zylindrischen  Aussenfläche  des 
Schneckenkopfes  32. 
[0039]  Die  Länge  des  Schneckenkopfes  32  ist  etwas 
grösser  als  die  Länge  des  Zylinderkanals  24.1,  in  wel- 
chem  der  Schneckenkopf  32  mit  Spielpassung  drehbar 
angeordnet  ist.  Somit  steht  der  Schneckenkopf  32  ein 
wenig  (bei  dem  in  den  Figuren  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispielen  um  ungefähr  3  mm)  über  den  oberen 
Rand  des  Zylinderkanals  24.  1  in  den  Zuführraum  25  der 
Austragsvorrichtung  hinein  vor.  Dadurch  wird  die  Erfas- 
sung  des  im  Zuführraum  25  vorhandenen  Klebstoffes 
durch  den  Schneckengang  34  erleichtert,  wenn  sich  die 
Schnecke  30.1  in  Drehung  befinden. 
[0040]  Der  in  den  Figuren  3  und  4  abgebildete 
Schneckengang  34  weist  zuunterst  am  Schneckenkopf 
32,  anschliessend  an  den  schrägen  Schneckengang  34 
mit  konstanter  Steigung,  einen  im  wesentlichen  hori- 
zontalen  Fortsetzungsgang  35  in  der  unteren  Stirnseite 
36  des  Schneckenkopfes  32  auf.  Der  als  Nut  35  in  der 
Stirnseite  36  des  Schneckenkopfes  32  ausgebildete 
Fortsetzungsgang  35  führt  bogenförmig  für  ungefähr 
einen  halben  Kreisumfang  dem  äusseren  Umfang  des 
zylindrischen  Schneckenkopfes  32  entlang.  In  der  Figur 
4  ist  die  Grenze  zwischen  dem  schrägen  Schnecken- 
gang  34  und  dem  horizontalen  Fortsetzungsgang  35 
mit  einer  unterbrochenen  Linie  markiert. 
[0041]  Die  Profillinie  des  horizontalen  Fortsetzungs- 
ganges  35  in  der  unteren  Stirnseite  36  des  Schnecken- 
kopfes  32  ist  kreisbogenförmig  ausgebildet  mit  einem 
Radius  von  ungefähr  3  mm  und  einer  maximalen  Tiefe 
der  Nut  35  in  der  Stirnseite  36  von  ungefähr  2  mm.  Zwi- 
schen  der  Aussenseite  der  Nut  35  und  der  Zylinderum- 

fangsseite  des  Schneckenkopfes  32  wird  ein  ungefähr  2 
mm  dicker  Rand  39  der  ebenen,  ursprünglich  kreisför- 
migen  Stirnseite  36  stehen  gelassen. 
[0042]  Beim  Betrieb  der  Austragsvorrichtung  gelangt 

5  durch  die  Drehung  der  Schnecke  30.1  Klebstoff  vom 
Zuführraum  25  in  den  schrägen  Schneckengang  34. 
Der  Klebstoff  wird  im  schrägen  Schneckengang  34 
nach  unten  gefördert  und  gelangt  zuunterst  in  den  hori- 
zontalen  Gang  35  in  der  Stirnseite  36  des  Schnecken- 

10  kopfes  32.  Die  beiden  Austrittsöffnungen  22.1,  22.2  im 
plattenförmigen  Düsenteil  20  unterhalb  des  Schnecken- 
kopfes  32  sind  bezüglich  der  Zylinderschnecke  30.1 
derart  angeordnet,  dass  sie  beim  Drehen  der  Schnecke 
30.1  im  wesentlichen  von  der  ganzen  Länge  des  hori- 

15  zontalen,  kreisbogenförmigen  Ganges  35  in  der  Stirn- 
seite  36  des  Schneckenkopfes  32  überstrichen  werden. 
Dabei  wird  der  Klebstoff  kontinuierlich  durch  die  Aus- 
trittsdüsen  22.1,  22.2  hinaus  getrieben.  Weil  beim  in 
den  Figuren  3  und  4  dargestellten  Schneckenkopf  32 

20  nur  ein  kleiner  Teil  der  ebenen,  ursprünglich  kreisförmi- 
gen  Stirnfläche  36  des  Schneckenkopfes  32  belassen 
wird  (in  der  Figur  4  schraffiert  dargestellt),  der  Rest  der 
ursprünglich  kreisförmigen  ebenen  Stirnfläche  36  auf- 
grund  der  im  Schneckenkopf  32  ausgebildeten  Nuten 

25  34,  35  jedoch  fehlt,  streicht  der  Schneckenkopf  32  nur 
während  eines  kleinen  Teils  einer  ganzen  Umdrehung 
mit  dem  stegförmigen  Rest  37  der  ursrprünglich  kreis- 
förmigen  Stirnfläche  36  über  den  in  den  Austrittsdüsen 
22.1,  22.2  vorhandenen  Klebstoff.  Dieser  kleine  Teil 

30  reicht  nicht  aus,  um  den  Klebstoff  derart  zu  erwärmen, 
dass  ein  vorzeitiges  Abbinden  des  Klebstoffes  ausge- 
löst  wird.  Wenn  der  bogenförmige  horizontale  Fortset- 
zungsgang  35  in  der  Stirnseite  36  des 
Schneckenkopfes  32  fehlen  würde,  so  würde  die  Stirn- 

35  seite  36  des  Schneckenkopfes  32  während  ungefähr 
einer  halben  Umdrehung  über  die  Austrittsdüsen  22.1, 
22.2  streichen  und  dabei  den  in  den  Austrittsdüsen 
22.1  ,  22.2  vorhandenen  Klebstoff  aufgrund  der  Reibung 
übermässig  erwärmen. 

40  [0043]  In  den  Figuren  5  und  6  ist  eine  zweite  Ausfüh- 
rungsart  einer  Zylinderschnecke  60  für  eine  erfindungs- 
gemäss  Klebstoffaustragsvorrichtung  dargestellt.  Der 
zylindrische  Schneckenkopf  62  der  in  den  Figuren  5 
und  6  dargestellten  Zylinderschnecke  60  ist  mit  zwei 

45  Schneckengängen  64,  65  versehen,  die  nach  Art  einer 
Zweifachwindung  in  Form  von  auf  der  Umfangswand 
des  Zylinders  ausgebildeten  Nuten  64,  65  angeordnet 
sind.  Die  Nuten  64,  65  weisen  je  ein  identisches  glattes 
rundliches  Querschnittprofil  auf.  Die  Profillinie  dieses 

so  Querschnittes  ist  U-förmig  ausgebildet  mit  einem  halb- 
kreisbogenförmigen  Basisabschnitt  an  der  Nutbasis 
und  zwei  knickfrei  anschliessenden  geradlinigen  Sei- 
tenabschnitten.  Der  Halbkreisbogen  des  Basisabschnit- 
tes  hat  einen  Radius  von  ungefähr  3  mm.  Die  an  den 

55  Halbkreisbogen  anschliessenden  geradlinigen  Seiten- 
abschnitte  des  Nut-Querschnittprofils  sind  ungefähr  3 
mm  hoch.  Der  in  den  Figuren  5  und  6  dargestellte  zylin- 
drische  Schneckenkopf  62  hat  eine  Höhe  bzw.  Länge  in 
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axialier  Richtung  von  ungefähr  18  mm  und  einen  Durch- 
messer  von  ebenfalls  ungefähr  18  mm.  Die  konstante 
Steigung  der  Schneckengänge  64,  65  beträgt  ungefähr 
22  mm  pro  Windung.  Die  schrägen  Schneckengänge 
64,  65  verlaufen  somit  für  ungefähr  9/1  1  eines  vollen 
Kreisumfangs  auf  der  zylindrischen  Aussenfläche  des 
Schneckenkopfes  62. 
[0044]  Bei  der  in  den  Figuren  5  und  6  dargestellten 
Ausfürhungsform  sind  die  nach  Art  einer  Doppelwin- 
dung  angeordneten  Schneckengänge  64,  65  mit  kon- 
stanter  Steigung  nach  unten  bis  zur  unteren  Strinseite 
66  des  Schneckenkopfes  ausgebildet,  wo  sie  im 
Gegensatz  zu  der  in  den  Figuren  3  und  4  dargestellten 
Ausführungsform  keine  horizontale  Fortsetzung  haben. 
Dadurch  wird  auf  der  unteren  Stirnseite  des  zylindri- 
schen  Schneckenkopfes  im  wesentlichen  entlang  eines 
Durchmessers  ein  stegförmiger  Teil  66  der  ebenen, 
ursprünglich  kreisförmigen  Stirnfläche  66  des  Schnek- 
kenkopfes  62  belassen  (in  der  Figur  6  schraffiert  darge- 
stellt).  Der  Rest  der  ursprünglich  kreisförmigen  ebenen 
Stirnfläche  fehlt  aufgrund  der  im  Schneckenkopf  62 
ausgebildeten  Nuten  64,  65.  Die  Breite  des  Steges  66 
ist  derart  auf  den  Durchmesser  der  Austrittsdüsen  im 
Düsenteil  unterhalb  des  Schneckenkopfes  62  ange- 
passt,  dass  in  einer  bestimmten  Drehlage  des  Schnek- 
kenkopfes  62  der  ebene  Steg  66  an  der  Stirnseite  des 
Schneckenkopfes  62  die  Austrittsdüsen  vollständig 
abdeckt. 
[0045]  Dadurch  wird  einerseits  ermöglicht,  dass  bei 
einem  Austragskopf,  der  mit  Schnecken  60  gemäss  der 
in  den  Figuren  5  und  6  dargestellten  Ausführungsform 
der  Erfindung  ausgerüstetet  ist,  die  Schnecken  60  über 
die  Getriebeanordnung  derart  miteinander  koppelbar 
sind,  dass  sämtliche  Austrittsdüsen  gleichzeitig  durch 
die  jeweiligen  Stege  66  der  Schnecken  60  abgedeckt 
werden.  Dadurch  wird  bei  einer  bestimmten  Getriebe- 
stellung  ein  hermetisches  Abschliessen  sämtlicher  Aus- 
trittsöffnungen  der  Austragsvorrichtung  ermöglicht.  Die 
Austragsvorrichtung  kann  dann  abgestellt  oder  ver- 
schoben  werden,  ohne  dass  nachströmender  Klebstoff 
aus  den  Austrittsöffnungen  tropft. 
[0046]  Andrerseits  ist  die  Stegbreite  immer  noch  klein 
genug  um  zu  verhindern,  dass  beim  Drehen  der 
Schnecken  60  der  Klebstoff  in  den  Austrittsdüsen  derart 
erwärmt  wird,  dass  ein  vorzeitiges  Abbinden  des  Kleb- 
stoffes  ausgelöst  wird. 
[0047]  Beim  Betrieb  der  erfindungsgemässen  Kleb- 
stoffaustragsvorrichtung  gelangt  der  Klebstoff  aus  dem 
Klebstoffspeicherbehälter  zunächst  aufgrund  der 
Schwerkraft  durch  die  Öffnung  in  der  Bodenplattform  1  2 
hindurch  und  über  eine  trichterförmige  Klebstoffzuführ- 
einrichtung  14  zum  Austragskopf  10.  Dort  tritt  der  Kleb- 
stoff  von  hinten  durch  eine  Öffnung  in  der  rückseitigen 
Wand  des  Trogteils  18  in  den  Zuführraum  25  im  Aus- 
tragskopf  10  ein  und  wird  aufgrund  der  Schwerkraft 
und/oder  der  drehenden  Schneckenwellen  in  diesem 
verteilt.  Durch  eine  grosszügige  Bemessung  der  Öff- 
nungsquerschnitte  in  der  Bodenplattform  12  und  im 

Trogteil  18  sowie  des  Querschnittes  der  Klebstoffzu- 
führeinrichtung  14  wird  gewährleistet,  dass  der  Kleb- 
stoff  bei  der  Förderung  vom  Klebstoffspeicherbehälter 
zum  Zuführraum  25  im  Austragskopf  1  0  praktisch  keine 

5  mechanische  Bearbeitung  erfährt. 
[0048]  Anschliessend  gelangt  der  Klebstoff  vom 
Zuführraum  25  in  einen  Schneckengang  eines  Schnek- 
kenkopfes.  Der  Klebstoff  wird  dann  im  schrägen 
Schneckengang  nach  unten  gefördert  und  unmittelbar 

10  unterhalb  des  Schneckenkopfes  durch  die  Austrittsdü- 
sen  hinaus  getrieben.  Aufgrund  der  kurzen  Länge  der 
Schneckenköpfe  und  deren  Anordnung  direkt  vor  den 
Austrittsdüsen  wird  erreicht,  dass  beim  Austreiben  des 
Klebstoffes  aus  dem  Zuführraum  25  des  Austragskop- 

15  fes  10  hinaus  bloss  eine  minimale  mechanische  Bear- 
beitung  des  Klebstoffes  stattfindet. 
[0049]  Zusammenfassend  ist  festzustellen,  dass 
durch  die  Erfindung  eine  Vorrichtung  zum  Austragen 
von  selbstabbindendem  Klebstoff  bereit  gestellt  wird, 

20  die  auch  motorisch  betreibbar  ist.  Die  erfindungsge- 
mässe  Austragsvorrichtung  vermeidet  beim  Austragen 
des  Klebstoffes  die  Erzeugung  von  übermässigem 
Druck  auf  den  Klebstoff  und  die  Erwärmung  des  Kleb- 
stoffes  sowie  das  Hängenbleiben  von  Klebstoffresten  in 

25  der  Austragsvorrichtung,  so  dass  die  Vorrichtung  ins- 
besondere  auch  zum  Austragen  von  Klebstoff  für 
Bodenbeläge  geeignet  ist. 

Patentansprüche 
30 

1.  Vorrichtung  zum  Austragen  von  selbstabbinden- 
dem  Klebstoff  mit  einem  Zuführraum  mit  minde- 
stens  einer  Austrittsöffnung  und  einem 
schneckenartigen  Fördermittel,  um  den  Klebstoff 

35  aus  dem  Zuführraum  durch  die  Austrittsöffnung  hin- 
durch  zu  treiben,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Fördermittel  eine  Zylinderschnecke  (30.1  - 
30.13,  60)  mit  Spielpassung  in  einem  Zylinderkanal 
(24.1  -  24.13)  ist  und  dass  die  Zylinderschnecke 

40  (30.1  -  30.13,  60)  einen  Schneckengang  (34,  64, 
65)  mit  einem  glatten  rundlichen  Querschnittprofil 
aufweist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  dass  der  Zylinderkanal  (24.1  -  24.13)  im 

Zuführraum  (25)  in  unmittelbarer  Nähe  der  Aus- 
trittsöffnung  (22.1  -  22.26)  angeordnet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
so  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  gesamte  Quer- 

schnittfläche  der  dem  Zylinderkanal  (24.1  -  24.13) 
zugeordneten  einen  oder  mehreren  Austrittsöffnun- 
gen  (22.1  -  22.26)  im  wesentlichen  gleich  dem  25. 
Teil  der  Querschnittfläche  des  Zylinderkanals  (24.1 

55  -24.13)  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Länge  der  Aus- 
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trittsöffnung  (22.1  -  22.26)  im  wesentlichen  gleich  Stoffschicht  auf  dem  Boden  zu  ermöglichen, 
einem  Sechstel  der  Länge  des  Zylinderkanals  (24.1 
-24.13)  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  s 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zylinder- 
schnecke  (30.1  -  30.13,  60)  einen  den  Schnecken- 
gang  (34,  64,  65)  aufweisenden  zylindrischen 
Schneckenkopf  (32,  62)  und  eine  Schneckenwelle 
(38,  68)  mit  im  wesentlichen  glatter  Oberfläche  10 
umfasst. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Länge  des  Schneckenkopfes 
(32,  62)  in  axialer  Richtung  im  wesentlichen  gleich  is 
gross  ist  wie  der  Durchmesser  des  Zylinderkanals 
(24.1  -24.13). 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Länge  des  Schnecken-  20 
kopfes  (32,  62)  in  axialer  Richtung  im  wesentlichen 
gleich  der  1.2  fachen  Länge  des  Zylinderkanals 
(24.1  -24.13)  misst. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  25 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Steigung  des 
Schneckenganges  (34,  64,  65)  pro  Windung  unge- 
fähr  4/3  des  Durchmessers  des  Zylinderkanals 
(24.1  -24.13)  beträgt. 

30 
9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 

dass  in  der  Stirnseite  36  der  Schnecke  (30.1  - 
30.13)  an  deren  Umfang  entlang  eine  bogenförmi- 
ger  Fortsetzungsnut  (35)  des  Schneckenganges 
(34,)  ausgebildet  ist.  35 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schnecke  (60) 
mit  zwei  Schneckengängen  (64,  65)  versehen  ist, 
die  nach  Art  einer  Zweifachwindung  angerodnet  40 
sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  eine  Reihe  von 
Schnecken  (30.1  -  30.13,  60)  aufweist,  wobei  45 
benachbarte  Schnecken  jeweils  mit  gegenläufigen 
Schneckengängen  (34,  64,  65)  ausgebildet  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  einen  Motor  so 
umfasst,  um  die  Schnecken  (30.1  -  30.13,  60)  zur 
Drehung  anzutreiben. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sie  Antriebsmittel  zum  Verschieben  ss 
der  Vorrichtung  auf  dem  Boden  umfasst,  die  mit 
dem  Motor  für  den  Schneckenantrieb  gekoppelt 
sind,  um  das  Austragen  einer  gleichmässigen  Kleb- 
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